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A. Einführung 

1. Thema 

1. Sinn und Zweck des Gegendarstellungsanspruchs 

Der Anspruch auf Gegendarstellung ist ein spezifisch medienrechtlicher 
Anspruch, der dem Schutz des Einzelnen bei öffentlicher Erörterung sei
ner Persönlichkeit in Presse, Funk, Fernsehen und in anderen Medien 
dient. 1 Der Einzelne soll nicht hilflos den inuner mächtiger werdenden 
Medien ausgeliefert sein, die in ihren Berichten einen großen Einfluß 
auf das Urteil ihrer Leser, Zuhörer oder Zuschauer ausüben.2 Aus Grün
den der Waffengleichheit wird dem Betroffenen das Recht eingeräumt, 
die Veröffentlichung seiner Gegendarstellung von dem jeweiligen Trä
ger des Mediums zu verlangen und damit das Recht, seine Argumente 
und Erklärungen öffentlich kundzutun. 3 Gemäß dem Grundsatz „audia
tur et altera pars" soll auch der Einzelne Gehör erhalten.4 

Gleichzeitig liegt der Gegendarstellungsanspruch auch im Interesse 
der Öffentlichkeit, da diese nur dann vollständig unterrichtet ist, wenn 
sie auch die andere Seite hören kann. Einer einseitigen Unterrichtung 
der Leser- bzw. Zuhörerschaft wird so entgegengewirkt.5 

Andererseits darf die Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit nicht 

1 Biolley, S. 9; Auby/Ducos-Ader, S. 497; Kayser, rev. trim. dr. civ. 1971, S. 445,470; Kreu
zer, F.S. Geiger, 1974, S. 61,94; Wenzel, S. 415; Löffler/Sedelmeier, § 11, RNr. 13; Löffler/ 
Ricker, S.127; Seitz/Schmidtl Schöner, S.4; Wasserburg, S.374; Gamm, S.59; Hotz, S. 19ff; 
Gr<ifJ, S. 156. 

2 Biolley, S. 9; Mestre, J.C.P. 1974,1,2623, Nr. 41; Kreuzer, F.S. Geiger, 1974, S. 61,93; 
Hubmann, S.373; Löffler/Ricker, S. 127; Bamberger, S. 163; Bucher, S. 172. 

3 Auby/Ducos-Ader, S. 497; Blin/Chavanne/Drago!Boinet, S. 3/ 60; Derieux 1, S. 418; 
Kayser, S.85; Mathy, S.75; Wasserburg, S.375;Jaccottet, ZSR 1967, S.228a, 229 a, 232 a; 
Lindbacher, S. 366. 

4 Kayser, S.85; Kreuzer, F.S. Geiger, 1974, S.61 ,63; Helle, S. 188;]accottet, ZSR 1967, 
S. 228 a, 232 a; Hotz, S. 28. 

5 Helle, S. 188; Mathy, S. 78; Löffler, § 11 RNr. 18; Wasserburg, S. 375; Holz, S. 28; Groß, 
S. 163; Bamberger, S. 163. 
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zu stark eingeschränkt werden. Es muß ein gerechter Ausgleich zwi
schen dem Interesse des Einzelnen und der Kommunikationsfreiheit ge
schaffen werden. Mit Hilfe des Gegendarstellungsanspruchs kann Waf
fengleichheit hergestellt werden, ohne dabei den Meinungskampfinhalt
lich einzuschränken. 6 

Eine Wirkung kann der Gegendarstellungsanspruch aber nur entfal
ten, wenn die Gegendarstellung gegenüber dem gleichen Empfänger
kreis und zeitlich unmittelbar auf den in Bezug genommenen Artikel 
folgt; nur dann kann sich der Leser, Zuschauer oder Zuhörer gegeben
falls noch an die Mitteilung über den Betroffenen erinnern. 7 Der Gesetz
geber ist daher aufgefordet, ein einfach gestaltetes und schnell handhab
bares Rechtsinstitut zu schaffen, dessen Durchsetzung durch Einwände 
der Presse möglichst wenig gehindert wird, ohne aber dabei von dem 
Medium Unzumutbares zu verlangen. 

2. Zweck der Darstellung des französischen Gegendarstellungsanspruchs 

Über eine möglichst sinnvolle Ausgestaltung des Gegendarstellungsan
spruchs ist in Deutschland schon immer gestritten worden. Gerade in 
jüngster Zeit mehren sich die Rufe nach einer Erweiterung des Gegen
darstellungsrechts zum besseren Schutz des Einzelnen.8 Hervorzuheben 
ist das Bestreben, den Anspruch, der bisher nur gegenüber Tatsachen be
steht, auch gegenüber Meinungen zuzulassen.9 Ebenso soll die Antwort 
selbst nicht, wie bislang üblich, auf Tatsachen beschränkt sein. Auch hin
sichtlich der Ausgestaltung des Anspruchs und seiner Durchsetzung im 
gerichtlichen Verfahren werden Änderungsvorschläge vorgebracht. 10 

Es erscheint daher sinnvoll, die Ausgestaltung des Gegendarstellungs
anspruchs in anderen Rechtsordnungen kennenzulernen. 

Hierfür bietet sich besonders der französische Gegendarstellungsan-

6 Blin /Chavanne/ Drago/Boinel, S. 3/60; Cousin / Delcros, S. 227; Toulemon, J.C.P. 
1967,1,2082; Kayser, S. 85; Maze, S. 7; Bucher, S. 172. 

7 Mathy, AfP 1971,158,159; Lindacher, S.367. 
8 Verhandlungen des 58. Deutschen Juristentags in München, 1990; Stürner, Gutach

ten A 91 ff; CDU Politiker Eylmann, Süddeutsche Zeitung, 12. Mai 1993; Badische Zei
tung, 12. Mai 1993; CSU Politiker Geis, Badische Zeitung, 1. März 1994; Gesetzesent
wurf des Saarlandes vom 12. 1. 1994, Drucksache Landtag des Saarlandes 10/ 1764; Be
schluß des 5. CDU Parteitags vom 23.2. 1994 in Hamburg, CDU Dokumentation 
711994, S. 29; Gesetzesentwurf der thüringischen Landesregierung von April 1994. 

9 Stürner, Gutachten A 91 ; Kreuzer, F.S. Geiger, 1974, S.61 ,98ff; Kühler, Haftung der 
Massenmedien, S. 135; Stoll, Haftung der Massenmedien, S. 150; Haase-Becher, S. 180ff; 
Lindacher, S. 369. 

10 Vgl. hierzu insbesondere die Gesetzesformulierung von Stürner, Gutachten A 96; 
Beschlüsse des 58. Deutschen Juristentags, K 209; Gesetzesentwürfe des Saarlandes vom 
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spruch, „le droit de reponse" , an. Er ist historisches Vorbild des deutschen 
Gegendarstellungsanspruchs und wurzelt in der Französischen Revolu
tion. 11 Der Anspruch findet bezüglich der Printmedien seine rechtliche 
Grundlage im Gesetz von 1881 über die Freiheit der Presse („sur la liberte 
de la presse") 12 , das in seiner ursprünglichen Fassung hinsichtlich der 
Grundzüge des Rechtsinstituts bis heute fortbesteht. Der wesentliche 
Unterschied zum deutschen Recht besteht darin, daß allein die Benen
nung einer Person in einem periodischen Druckwerk ausreicht, um den 
Anspruch zu begründen. Im Gegensatz zum deutschen Recht werden 
Stellungnahmen nicht nur zu Tatsachen, sondern auch zu Wertungen 
zugelassen. Es ist daher von besonderem Interesse, wie die französische 
Praxis ohne diese Beschränkungen zurecht kommt. Aber auch hinsicht
lich des zulässigen Inhalts, der Ausgestaltung des Anspruchs und seiner 
Durchsetzung bestehen unterschiedliche Regelungen. 

Für den Bereich des Rundfunks und der rundfunkähnlichen Medien 
hat der Gesetzgeber durch das Gesetz vom 3. Juli 1972 („portant statut de 
la Radiodijfusion-Television Franfaise") 13 den Gegendarstellungsanspruch 
erstmals eröffnet, wobei er jedoch nur einen Anspruch bei Behauptun
gen zugelassen hat, die die Ehre, den Ruf oder das Interesse einer natürli
chen Person verletzen. Heute ist der Gegendarstellungsanspruch für den 
Rundfunkbereich im Gesetz vom 29. Juli 1982 über die „communication 
audiovisuelle" 14 geregelt, das den Anspruch jeder natürlichen oder juristi
schen Person gewährt, die durch eine Äußerung betroffen ist, die geeig
net ist, die Ehre oder das Ansehen zu verletzen. Von Interesse ist daher 
auch, ob sich diese Beschränkungen als sinnvoll erweisen und daher eine 
Übertragung auf das deutsche Recht de lege ferenda wünschenswert ist. 

II. Vorgehensweise 

Nach einem Blick auf die geschichtliche Entwicklung wird der Gegen
darstellungsanspruch im französischen Recht, so wie er heute gesetzlich 
geregelt ist und von der Rechtsprechung interpretiert wird, dargestellt, 
ohne zunächst näher auf Kritik der französischen Lehre einzugehen. Da-

12.1. 1994 und des Landes Thüringen von April 1994; Beschlüsse des 5. CDU Parteitags 
vom 23.2. 1994 in Hamburg; ferner: Kreuzer, F.S. Geiger, 1974, S.61,108ff; Romatka, 
ZUM 1985, S. 400, 405ff; Lindacher, S. 367ff; Haase-Becher, S. 197ff. 

11 Kreuzer, F.S. Geiger, 1974, S.61,65. 
12 In seiner ursprünglichen Fassung: D.S. 1882,V,S. 1. 
13 J.O. 4. 7. 1972, S. 6851. 
14 J.O. 30. 7. 1982, S. 2431. 
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bei soll auch jeweils knapp auf die entsprechende deutsche Regelung 
hingewiesen werden. Wegen größerer Unterschiede werden der Print
bereich und der Bereich des Rundfunks und Fernsehens einschließlich 
der rundfunkähnlichen Medien getrennt behandelt. 

Anschließend wird diskutiert, inwieweit die rechtliche Ausgestaltung 
des französischen Gegendarstellungsanspruchs sowohl im Presse- als 
auch im audiovisuellen Bereich sinnvoll und zweckmäßig ist und wel
che Neuerungen erstrebenswert sind. Dabei ergeben sich Anhaltspunk
te für eine Kritik nicht nur aus dem Vergleich mit anderen Rechtsord
nungen, insbesondere der deutschen, sondern auch aus den Erfahrun
gen der französischen Praxis. Dabei soll auch auf die Kritik und Lösungs
vorschläge der französischen Lehre eingegangen werden. 

III. Begrijfserläuterung 

Im folgenden werden die Begriffe „Antwortrecht", „ Gegendarstel
lungsrecht" und „Entgegnungsrecht" synonym gebraucht und zwar so
wohl für den Anspruch, der nur gegenüber Tatsachen oder ehrbeein
trächtigenden Äußerungen gilt, als auch für den, der auch Meinungs
äußerungen umfaßt. 



B. Darstellung des Gegendarstellungsanspruchs 
im Bereich der Presse 

I. Herkunft und geschichtliche Entwicklung des Gegendarstellungs
anspruchs bis zur heutigen Regelung 

1. Herkunft und erste Gesetzesentwüife 

Der Gegendarstellungsanspruch ist eine Folgeerscheinung der in der 
französischen Revolution durchgesetzten Pressefreiheit. 15 Als die präven
tive Zensur noch zulässig war, war ein repressiver Berichtigungszwang 
überflüssig; Artikel, die das Persönlichkeitsrecht verletzten, wurden erst 
gar nicht für den Druck freigegeben. 

Als mit der Einführung der Pressefreiheit diese Schutzmöglichkeit 
entfiel, die Auflagenstärke der Zeitungen rapide anstieg und auch eine 
Verleumdungs- oder Beleidigungsklage dem Betroffenen wegen des 
schwerfälligen und langwierigen Prozesses praktisch keinen Schutz bot, 
machte der Abgeordnete Dulaure im Jahre 1799 vor dem Rat der fünf
hundert den Vorschlag, Eigentümer und Redakteure von periodischen 
Druckschriften zu verpflichten, die Entgegnung einer Person, die durch 
einen Artikel der Zeitschrift in ihrer Ehre verletzt war, innerhalb von 
fünf Tagen unentgeltlich abzudrucken. 16 Bei Zuwiderhandlung konnte 
die Zeitung beschlagnahmt und gezwungen werden, 300.000 Exempla
re der Zeitung mit der Antwort zu veröffentlichen.17 Der Antrag wurde 
jedoch mit der Begründung abgelehnt, die angedrohte Strafe sei zu hart 
und eine Ehrverletzung könne nur durch ein Gericht festgestellt wer
den. 18 Die Idee war aber zu gerecht, die Notwendigkeit einer solchen 
Regelung so zwingend, daß sie der Verwirklichung harrte. 

15 Art. 11 Declaration des Droits de l'homme vom 26. August 1789. 
16 Kreuzer, F.S. Geiger, 1974, S.61,62; Blin! Chavanne! Drago / Boinel, S. 2160; 1-*nzel, 

S. 414; Dore, S. 2; Gallas, S. 1; Chavanne,Jurisclasseur, Art. 283 bis 294, Fascicule 6, Nr. 39. 
17 Dore, S. 3. 
18 Biolley, S. 11; Maze, S. 11 . 
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2. Die Gesetze von 1822 und 1835 

Erst am 25. März 1822 wurde auf Vorschlag des Abgeordneten Mesta
dier das Gesetz zur Unterdrückung der Pressedelikte verabschiedet („sur 
La repression des delits de La presse") 19• Es sah in Art. 11 vor, daß jeder Eigen
tümer oder Herausgeber eines periodischen Druckwerks verpflichtet 
ist, innerhalb von drei Tagen nach Erhalt des Antwortverlangens oder in 
der nächstfolgenden Ausgabe, falls sie nicht innerhalb der drei Tage er
scheint, die Gegendarstellung jeder Person, die in dem Druckwerk be
nannt ist, zu veröffentlichen. Der Abdruck erfolgte kostenlos und durfte 
das Doppelte der Länge des in Bezug genommenen diskriminierenden 
Artikels nicht überschreiten. Bei einer Zuwiderhandlung konnte eine 
Strafe von 50 bis 500 Francs verhängt werden. Der Anspruch bestand un
beschadet etwaiger Schadensersatzanspüche. 

Entgegen dem Vorschlag von Dulaure war der Anspruch nicht nur ge
genüber ehrbeeinträchtigenden Behauptungen möglich. 

1835 wurde Art. 11 dahingehend modifiziert, daß die Antwort belie
big lang sein durfte, der Betroffene aber die Antwort bezahlen mußte, so
fern sie das Doppelte der Länge des Erstartikels überstieg. 20 

3. Das Gesetz von 1881 

Mit dem Gesetz vom 28. Juni 1881 über die Pressefreiheit21 wurden in 
Art. 13 die Grundzüge des Gegendarstellungsanspruchs der Gesetze von 
1822 und 1835 im wesentlichen übernommen und ergänzt.22 Verpflich
teter war nunmehr der ,,gerant" (Geschäftsführer) des periodischen 
Druckwerks. Die Strafandrohung bei Zuwiderhandlung betrug 50 bis 
500 Francs. Es wurde normiert, daß der Abdruck an derselben Stelle 
und in derselben Art und Weise wie der des Erstartikels zu erfolgen hat. 

4. Heute geltendes Recht 

Noch heute ist Art. 13 des Gesetzes von 1881 in Kraft. Abgesehen von ei
nigen Modifizierungen im Laufe der Zeit hat er seine ursprüngliche Fas
sung behalten. Die wichtigste Modifizierung war, daß der Gesetzgeber 
durch Gesetz im Jahre 191923 wesentliche Details wie die Verjährung, 

19 Gesetzestext abgedruckt bei Biolley, S. 12 und Maze, S. 16. 
20 Gesetz vom 9.9. 1835, abgedruckt bei Maze, S.17. 
21 In seiner ursprünglichen Fassung: D.S. 1882,V, S. 1 ff 
22 Chavanne, Jurisclasseur, Art. 283 bis 294, Fascicule 6, Nr. 39 
23 Gesetz vom 29. 9. 1919, abgedruckt bei Biolley, S. 14 
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die nähere Ausgestaltung des Abdrucks, seine Länge und das gerichtli
che Verfahren regelte, ohne aber die Grundzüge des Anspruchs zu verän
dern. 24 

Die Höhe der Strafandrohung wurde häufig geändert, zuletzt durch 
das Gesetz vom 4. Januar 1993 („portant riforme de la procedure penale") . 25 

Die Person des Verpflichteten wechselte. 
Mit dem Gesetz vom 13. Juli 1990 („tendant a reprimer tout acte raciste, 

antisemite ou xenophobe")26 wurden besondere Regeln für Vereinigungen 
eingeführt, die der Rassendiskriminierung entgegenwirken. 

Mit dem Gesetz vom 4. Januar 1993 wurden zudem spezielle Rege
lungen für Presseberichte über Strafverfolgungen eingeführt. 

Wird im Folgenden auf das Gesetz von 1881 hingewiesen, so ist damit 
stets das Gesetz in der heute geltenden Fassung gemeint. 

5. Deutsches Recht 

Nach dem Vorbild des französischen Gesetzes von 1822 wurde in 
Deutschland erstmals 1831 im Pressegesetz Badens das Entgegnungs
recht normiert;27 andere landesrechtliche Regelungen folgten, 28 bis 
187 4 eine reichseinheitliche Regelung, das Reichspressegesetz, geschaf
fen wurde. 29 

Mit der Übernahme des „droit de reponse" in das deutsche Recht wur
de der Berichtigungsanspruch aber erheblich eingeschränkt: eine Ge
gendarstellung konnte nur gegenüber Tatsachenbehauptungen, nicht 
aber gegenüber Meinungsäußerungen verlangt werden. 30 

Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland am 23. Mai 1949 ist der Berichtigungszwang des § 11 
Reichspressegesetz durch Regelungen über den Gegendarstellungsan
spruch durch die Länder abgelöst worden,31 die nach Art. 70 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 75 Nr. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland für die Regelung des Gegendarstellungsanspruchs konkur
rierend zuständig sind. 32 Sämtliche Länder haben Landespressegesetze 

24 Abgedruckt in D. 1921,IV. S. 7ff 
25 J.O. 5. 1. 1993, S. 215 
26 J.O. 14.7. 1990, S.8333 
27 Lölfler/Ricker, S. 126; Lölfler/Sedelmeier, §11, RNr.23; Kreuzer, F.S. Geiger, 1974, 

S. 61,64; Hotz, S. 34; Bamberger, S. 163. 
28 Preußen, Gesetz vom 12. Mai 1851; Königreich Sachsen, Gesetz vom 24.3. 1870. 
29 Abgedruckt bei Haentzsche/. 
30 Lölfler/Ricker, S. 126. 
31 Seitz /Schmidt / Schöner, S. 1. 
32 Wtisserburg, S. 405; Haase-Becher, S .. 30; Groß, S. 156. 
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verabschiedet, in denen sie Regelungen über den Gegendarstellungsan
spruch getroffen haben. 33 Dabei haben sie sich weitgehend an die Be
stimmungen des § 11 des Modellentwurfs für ein Landespressegesetz 
vom 10. Januar 196334 gehalten. 35 

II. Rechtsnatur und Charakter des Gegendarstellungsanspruchs 

Dem „droit de reponse" werden fast unumstritten drei Prinzipien (droit ge
neral et absolu, Legitime difense und droit discretionnaire) zugeordnet, die den 
Charakter des Gegendarstellungsanspruchs im wesentlichen bestimmen 
und entscheidend für seine Auslegung sind. 

Die Rechtsprechung der Cour de cassation verleiht diesen drei Prinzi
pien uneingeschränkte Geltung und begründet mit ihrer Hilfe das Er
gebnis ihrer Fallösungen. Auch die Literatur ist dieser Rechtsprechung 
überwiegend gefolgt, nur eine Mindermeinung lehnt die Geltung der 
Prinzipien ab oder fordert doch zumindest die Anerkennung von Aus
nahmen. 36 

Auf die Frage, ob Ausnahmen im Einzelfall gerechtfertigt sind, soll 
später bei den jeweiligen Prüfungspunkten, unter denen die Ausnah
men diskutiert werden, eingegangen werden. 

1. „Droit general et absolu" 

Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wiederholt und betont die 
höchstrichterliche Rechtsprechung, daß der „droit de reponse" als ein 
„droit general et absolu" aufzufassen sei. 37 „Absolu" meint nicht wie in der 
deutschen Rechtsordnung, daß sich das Recht gegenjedermann richtet
verpflichtet wird nur der verantwortliche „directeur de la publication" - son
dern soll betonen, daß das Recht ohne jede Einschränkung gewährt 

33 Vgl. beispielsweise: § 11 Bad-WürttPrG, § 10 BayPrG; § 11 NdsPrG; § 10 
SächsPrG; § 11 ThürPrG. 

34 Abgedruckt bei Haase-Becher, S. 28. 
35 Haase-Becher, S. 28. Ausnahmen bestehen für Bayern und Hessen, da sie ihre Geset

ze vor 1963 erlassen haben. 
36 Clerisse, S.51ff; Anm.Josserand, D.S. 1924,1,97,99. 
37 Cass. crim. 27. 11. 1845, D.P. 1846,1,12; 8.2. 1850, D. 1850,1,69; 17.6. 1889, D.P. 

1899,1,289; 3. 5. 1923, D. 1923,1,93; 28.4. 1932, S. 1932,1,68; 15.12. 1934, 
D.S. 1935,1,27; 1. 7. 1954, D. 1954J,665; 21. 7. 1955, J.C.P. 1956,11,9245; 6.11. 1956, 
J.C.P. 1956,IV,174; 22.2. 1972, D.S. 1972,367; 20. 1. 1987, bull.crim. 1987, Nr.28; 
19.12. 1989, bull. crim. 1989, Nr. 493; cass. civ. 2 e R, 27.1. 1993, SemaineJuridique 
1993,IV,Nr. 791. 
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wird. Für das Entgegnungsrecht folgt hieraus, daß ein Recht zur Ant
wort bereits dann jemandem zusteht, wenn die gesetzlichen Vorausset
zungen des Art. 13 des Gesetzes von 1881 erfüllt sind, nämlich die Be
nennung einer Person in einem periodischen Printmedium. 38 Versuche, 
das Recht von einem Angriff gegen den Betroffenen oder auch nur von 
einem besonderen Interesse an der Antwort abhängig zu machen, 39 hat 
die Cour de cassation und ihr folgend eine bedeutende Meinung in der 
Lehre jeweils mit dem Hinweis auf den generellen und uneingeschränk
ten Charakter des Rechts zurückgewiesen. 40 

Auch Bestrebungen, den Anwendungsbereich des Gegendarstellungs
anspruchs darauf zu beschränken, unrichtige Informationen zu berichti
gen, 41 widersprechen dem uneingeschränkten Charakter des Instituts 
und müssen daher abgelehnt werden.42 Das Entgegnungsrecht soll, da
mit es überhaupt Wirkung entfalten kann, schnell, einfach und durch 
Einwände der Presse möglichst wenig behindert durchsetzbar sein. 43 

2. „Legitime difense" 

Dem scheint auf den ersten Blick zu widersprechen, daß das Recht zu
gleich als „legitime difense", das heißt als ein Verteidigungsrecht bezeich
net wird. 44 Der Ausdruck „difense" erweckt den Eindruck, daß der Ein
zelne sich nur gegen Angriffe der Presse auf seine Person zur Wehr set
zen kann. Das erstgenannte Prinzip, das des „droit general et absolu" verbie
tet aber das Tatbestandsmerkmal des Angriffs. 

Bedenkt man jedoch, daß eine Verteidigung nicht zwingend einen 
Angriffvoraussetzt,45 sondern auch präventiv erfolgen kann, daß die Be-

38 Biolley, S. 24. 
39 Dumas, S. 590; Anm. ]osserand, D.S.1924,1,97,99; Barbier, Nr. 134, S. 121; Perraud

Charmantier, S. 22,385; C.a. Lyon, 13.11. 1950, J.C.P. 1952,11,6711; c.a. Paris, 24.11. 
1922, D. 1922,11,129,132, die einen Angriff und/oder ein besonderes Interesse fordern. 

40 Rspr.:cass. crim„ 2. 5. 1923, D. 1923,1,93; c.a. Paris, 21.2. 1976, Gaz. Pal. 
1976,11,730; 

Lehre: Guillot, Encyclopedie Dalloz, Droit penal, "presse", Nr. 196; Derieux II, S. 375; 
Blin/Chavanne/Drago!Boinet, S.3160; Chavanne, J.C.P. 1980,11,19264; Kayser, 
rev.trim.dr.civ. 1971 , 445,470; Auby!Ducos-Ader, S.497; Maurice-Hersant, D.S.1982, 
Chron„ S. 167; Anm. Appleton, D.S. 1899, S. 289; Dore, S. 77; Toulemon, S. 79; Maze, 
S.104. 

41 Trib. gr. inst„ 27. 5. 1988, ref„ J.C.P. 1988,21079; c.a. Paris, 1 r Ch. B, 13. 7. 1988, 
Gaz. Pal. 1988J,743. 

42 Chavanne, Jurisclasseur, Art. 283 bis 294, Fascicule 6, Nr. 61. 
43 Anm.Josserand, D.S. 1924,1, S. 97,98. 
44 Cass. crim. 8.2. 1850, D. 1850„1,69; 13.3. 1930, Gaz. Pal. 1930,1,793; 29.6. 1965, 

Gaz.Pal. 1965,11, 195. 
45 A.A.: Jaccottet, ZSR 1948, S. 228a, 234a. 
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tonung auf „legitime" liegt, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, 
daß die Ausübung des Gegendarstellungsanspruchs rechtmäßig sein 
muß und daß das Prinzip richtigerweise nicht auf die Voraussetzungen 
des Anspruchs, sondern auf die Art und Weise seiner Ausübung zu bezie
hen ist, so liegt hierin kein Widerspruch zum generellen und uneinge
schränkten Charakter des Gegendarstellungsanspruchs. 

3. „ Droit discrhionnaire" 

Schließlich wird vom „droit de reponse" noch als von einem „droit discre
tionnaire" gesprochen, das heißt als von einem Recht, dessen Ausübung 
dem freien Ermessen seines Rechtsträgers überlassen ist. Der Inhaber 
„est seul juge de l'utiltite, de la teneur et de la forme de sa reponse", er kann al
leine darüber bestimmen, ob eine Antwort zweckmäßig ist und welchen 
Inhalt und welche Form er der Antwort verleihen will. 46 

III. Das Verhältnis zu anderen Rechtsinstituten 

Unter diesem Gesichtspunkt soll zum einen auf den dem Gegendarstel
lungsanspruch verwandten „droit de rectification", den Berichtigungsan
spruch, und auf ein spezielles Berichtigungsrecht bei Ermittlungsverfah
ren wegen Straftaten eingegangen werden, zum anderen soll darauf hin
gewiesen werden, inwieweit strafrechtlicher Schutz gegen unerwünsch
te Darstellungen der Perso'n in der Presse besteht, welche weiteren zivil
rechtlichen Rechtsbehelfe zum Schutz der Persönlichkeit gegen Verfäl
schungen des Persönlichkeitsbildes durch die Presse bestehen und wie 
sich diese Schutzmöglichkeiten vom Gegendarstellungsanspruch unter
scheiden. 

Die Geltendmachung des Gegendarstellungsanspruchs verleiht einen 
zusätzlichen Rechtsschutz und ist neben der Geltendmachung anderer 
Ansprüche möglich. 47 

46 Cass. crim. 3.5. 1923, D. 1923,1,93; 1.7. 1954, D. 1954J,665; 22.2. 1972, 
D.S. 1972J,367; 20. 1. 1987, bull.crim. 1987, Nr.28; 19. 12. 1989, bull. crim. 1989, 
Nr. 493; c.a. Paris, 1 re Ch.A, 13.3. 1991, D.S.1991,IR,S. 120; Dore, S. 74; S. 100; Blin! 
Chavanne!Drago!Boinet, S. 3/61; Barbier, S. 118; Toulemon, S. 78. 

47 Chavanne, Jurisclasseur, Art. 283 bis 294, Fascicule 6, Nr. 41. 
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